
kratischen Republik einschließlich des Luftraums 
und der Territorialgewässer sowie den Schutz und 
die Nutzung des Festlandsockels.
2 Die Deutsche Demokratische Republik organi
siert die Landesverteidigung sowie den Schutz der 
sozialistischen Ordnung und des friedlichen Lebens 
der Bürger. Die Nationale Volksarmee und die 
anderen Organe der Landesverteidigung schützen 
die sozialistischen Errungenschaften des Volkes 
gegen alle Angriffe von außen. Die Nationale Volks
armee pflegt im Interesse der Wahrung des Friedens 
und der Sicherung des sozialistischen Staates enge 
Waffenbrüderschaft mit den Armeen der Sowjet
union und anderer sozialistischer Staaten.

1 Die allgemein anerkannten, dem Frieden und Artikel 8 
der friedlichen Zusammenarbeit der Völker dienen
den Regeln des Völkerrechts sind für die Staats
macht und jeden Bürger verbindlich. Die Deutsche 
Demokratische Republik wird niemals einen Er
oberungskrieg unternehmen oder ihre Streitkräfte
gegen die Freiheit eines anderen Volkes einsetzen.
2 Die Herstellung und Pflege normaler Beziehun
gen und die Zusammenarbeit der beiden deutschen 
Staaten auf der Grundlage der Gleichberechtigung 
sind nationales Anliegen der Deutschen Demo
kratischen Republik. Die Deutsche Demokratische
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